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Aufstellung der 36. Änderung des Flächennutzungsplanes
„Sondergebiet Einzelhandel Kieler Straße“ der Gemeinde Bönningstedt

Für das Gebiet
südlich der Bebauung Kieler Straße Nr. 70 bis 74 (fortl. gerade Nummern),
südwestlich der Bebauung Ahornstraße Nr. 46,
nordwestlich der Gemeindestraße „Ahornstraße“ und der Bebauung Ahornstraße Nr. 54 bis 62

(fortl. gerade Nummern),
nördlich der Grundstücksflächen Kieler Straße Nr. 60,
östlich der Bebauung Kieler Straße Nr. 62 und 64

Frühzeitige Beteiligung der von der Planung betroffenen Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belang sowie
der anerkannten Naturschutzverbände gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und Benachrichtigung der Nachbargemeinden ge-
mäß § 2 Abs. 2 BauGB sowie Planungsanzeige nach § 11 Abs. 2 LaplaG insgesamt mit Schreiben vom 30.08.2019
und Fristsetzung bis zum 04.10.2019

Beteiligte Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange,
mit Anregungen und/oder Hinweisen:
- Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes S-H (LLUR)

- Technischer Umweltschutz, Außenstelle Südwest mit Schreiben vom 09.10.2019

- Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes S-H
mit Schreiben vom 01.10.2019

- Hamburger Stadtentwässerung AöR und Hamburger Wasserwerke GmbH mit
Schreiben vom 30.09.2019

- BUND Kreisgruppe Pinneberg für den Landesverband SH e. V. mit Stellungnahme per Mail vom 23.09.2019

- Archäologisches Landesamt S-H - Obere Denkmalschutzbehörde / Planungskontrolle
mit Erlass vom 19.09.2019

- Der Landrat des Kreises Pinneberg, FB Service, Recht und Bauen, Regionalplanung
und Europa im Rahmen der Planungsanzeige per Mail vom 17.09.2019

- Handwerkskammer Lübeck per Mail vom 04.09.2019
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- Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Referat Infra I 3
Stellungnahme per Mail vom 06.09.2019

Beteiligte Nachbargemeinden, Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange,
ohne Anregungen und/oder Hinweise:
- Gemeinde Hasloh mit Schreiben vom 10.10.2019

- Stadt Quickborn per Mail vom 02.10.2019

- Wasserverband Mühlenau per Mail vom 02.10.2019

- Schleswig-Holstein Netz AG, Team Uetersen mit Schreiben vom 30.09.2019

- Stadt Norderstedt per Mail vom 23.09.2019

- Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein mit Schreiben vom 23.09.2019

- Amt Pinnau für die Gemeinde Tangstedt und Ellerbek mit Schreiben vom 10.09.2019

- azv Südholstein mit Schreiben vom 10.09.2019

- Hamburger Verkehrsverbund GmbH per Mail vom 02.09.2019

Beteiligte Nachbargemeinden, Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange
sowie anerkannte Naturschutzverbände,
ohne Stellungnahme:
- Freie und Hansestadt Hamburg Bezirksamt Eimsbüttel - Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung

- Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein

- Der Landrat des Kreises Pinneberg, FD Umwelt

- Der Landrat des Kreises Pinneberg, FD Straßenbau und Verkehrssicherheit, Team Verkehrslenkung

- Industrie- und Handelskammer zu Kiel, Zweigstelle Elmshorn

- AKN Eisenbahn AG

- Stadtwerke Pinneberg
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- VHH-Bergedorf

- SVG Südwestholstein ÖPNV-Verwaltungsgemeinschaft

- Deutsche Telekom Technik GmbH

- Heimatverein Bönningstedt von 1984 e.V.

- Naturschutzbund Deutschland Landesverband S-H e.V.

- Arbeitsgemeinschaft der anerkannten Naturschutzverbände in S-H (AG 29)

Landesplanungsbehörde,
mit Stellungnahme:
- Landesplanungsbehörde im Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes SH

mit Erlass vom 19.09.2019, ergänzt um die Mail vom 26.09.2019

hier: Abwägungsvorschlag zu eingegangenen Stellungnahmen aus den Beteiligungsverfahren
nach § 2 (2) und § 4 (1) BauGB sowie zu § 11 (2) LaplaG
im Rahmen der gemeindlichen Abwägung zum Entwurfs- und Auslegungsbeschluss

Planungsstand:
vom 28.10.2019 mit red. Anpassungen
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Nr.
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände Stellungnahme
Ergebnis der Prüfung /
Abwägungsvorschlag

1. Landesamt für
Landwirtschaft,
Umwelt und
ländliche Räume des
Landes S-H (LLUR)
- Technischer
Umweltschutz,
Stellungnahme
vom 09.10.2019

Die Ausführungen und Hinweise werden
zur Kenntnis genommen.

Die fachtechnischen Hinweise und Ausfüh-
rungen werden im Rahmen der vorbereiten-
den Bauleitplanung zur Kenntnis genommen
und im Rahmen der vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan in angemessener Form in der
Bauleitplanung wie folgt beachtet.

Die Feststellung und die Ausführungen zur
Qualität der „Lärmtechnischen Untersuchung“,
die bereits zur „Vorentwurfsplanung“ zur Kon-
fliktlösung erarbeitet worden ist, wird seitens
der Gemeinde Bönningstedt zur Kenntnis ge-
nommen.

Die Anregung zur Konkretisierung der Plan-
festsetzung zu den Lärmschutzmaßnehmen
im Norden de Vorhabengebiets wird zur
Kenntnis genommen und im VEP Nr. 36 be-
rücksichtigt.

Die Anregung und die Ausführungen zu der
Klarstellung der Festsetzungen der nördlichen
Einhausung werden zur Kenntnis genommen
und mit der „Entwurfsplanung“ zum VEP Nr.
36 berücksichtigt.
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Nr.
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände Stellungnahme
Ergebnis der Prüfung /
Abwägungsvorschlag

zu
1.

weiter zu
Landesamt für
Landwirtschaft,
Umwelt und
ländliche Räume des
Landes S-H (LLUR)
- Technischer
Umweltschutz,
Stellungnahme
vom 09.10.2019

Die Anregungen und Ausführungen zu mögli-
chen Lichtimmissionen durch den Werbepylon
und durch die Stellplatzflächen werden seitens
der Gemeinde Bönningstedt zur Kenntnis ge-
nommen und im Rahmen der vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan in angemessener Form
berücksichtigt.

Die Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und bei der Erstellung der Lichtim-
missionsprognose berücksichtigt.

Ein städtebaulicher Änderungsbedarf ergibt
sich aus der Stellungnahme des LLUR für die
vorbereitende Bauleitplanung nicht.
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Nr.
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände Stellungnahme
Ergebnis der Prüfung /
Abwägungsvorschlag

2. Ministerium für
Wirtschaft, Verkehr,
Arbeit, Technologie
und Tourismus
des Landes S-H
Stellungnahme
vom 01.10.2019

Die Ausführungen und Hinweise werden
zur Kenntnis genommen.
Die fachtechnischen Hinweise und Ausfüh-
rungen werden im Rahmen der vorbereiten-
den Bauleitplanung zur Kenntnis genommen
und im Rahmen der vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan in angemessener Form in der
Bauleitplanung wie folgt beachtet.

zu 1.)
Die Hinweise und Ausführungen zu Verände-
rungen an der B 4 und zur Kostenneutralität
der Maßnahme für den Straßenbaulastträger
werden im Rahmen der vorbereitenden Bau-
leitplanung seitens der Gemeinde Bön-
ningstedt zur Kenntnis genommen.
Mit dem Vorhabenträger wird in dem zu
schließenden D.-vertrag zu regeln sein, dass
der Gemeinde mit dieser Straßenbaumaß-
nahme keine Kosten entstehen werden.

zu 2.)
Die Hinweise und Ausführungen zu dem er-
forderlichen werdenden RE-Entwurf und der
Überprüfung der Stellplätze im Einmündungs-
bereich der geplanten Zufahrt werden seitens
der Gemeinde Bönningstedt zur Kenntnis ge-
nommen.
Der Vorhabenträger wird den RE-Entwurf er-
stellen lassen und dem LBV SH, Niederlas-
sung Itzehoe zur Prüfung und Genehmigung
vorlegen.
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Nr.
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände Stellungnahme
Ergebnis der Prüfung /
Abwägungsvorschlag

zu
2.

weiter zu
Ministerium für
Wirtschaft, Verkehr,
Arbeit, Technologie
und Tourismus
des Landes S-H
Stellungnahme
vom 01.10.2019

Der Hinweis auf die Prüfdauer des RE - Ent-
wurfs und die abzuschließenden Baudurchfüh-
rungsvereinbarung wird seitens der Gemeinde
Bönningstedt zur Kenntnis genommen und zur
Beachtung an den Vorhabenträger weiterge-
leitet.
Die Inhalte der Baudurchführungsvereinba-
rung werden Regelungsgegenstand des zu
schließenden D.-vertrages werden.

zu 3.)
Der Hinweis und die Anregung zu den erfor-
derlich werdenden Sichtfeldern werden sei-
tens der Gemeinde Bönningstedt zur Kenntnis
genommen und in der Planzeichnung des
VEP Nr. 36 darzustellen sein.

zu 4.)
Der Hinweis und die Maßgabe zur Sicherstel-
lung ausreichender Wendemöglichkeiten wird
seitens der Gemeinde Bönningstedt zur
Kenntnis genommen und im Rahmen des
VEP Nr. 36 zur Beachtung an den Vorhaben-
träger weitergeleitet.
Die Wendemöglichkeiten sind auf dem Vorha-
bengebiet gegeben.

zu 5.)
Innerhalb des Vorhabengebiets können rund
100 Stellplätze nachgewiesen werden, die
entsprechend der LBO und dem tatsächlichen
Bedarf als ausreichend betrachtet werden.
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Nr.
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände Stellungnahme
Ergebnis der Prüfung /
Abwägungsvorschlag

zu
2.

weiter zu
Ministerium für
Wirtschaft, Verkehr,
Arbeit, Technologie
und Tourismus
des Landes S-H
Stellungnahme
vom 01.10.2019

zu 6.)
Die Hinweise und Maßgaben zur Oberflä-
chenentwässerung werden seitens der Ge-
meinde Bönningstedt zur Kenntnis genom-
men.

zu 7.)
Der Hinweis auf ggf. erforderliche Nutzungs-
und Gestattungsverträge im Zuge des An-
schlusses an vorhandene Leitungen in der B 4
werden seitens der Gemeinde Bönningstedt
zur Kenntnis genommen und zur frühzeitigen
Beachtung / Erledigung weitergeleitet.
Ggf. sind entsprechende Regelungen in den
zu schließenden D.-vertrag aufzunehmen.

zu 8.)
Der Hinweis und die Maßgabe zur Abschir-
mung der Stellplätze gegenüber der B4 wer-
den seitens der Gemeinde Bönningstedt zur
Kenntnis genommen und im Rahmen des
VEP Nr. 36 zur Beachtung an den Vorhaben-
träger weitergeleitet.

zu 9.)
Der Hinweis bezüglich der Abstimmung des
Standorts des Werbepylons wird seitens der
Gemeinde Bönningstedt zur Beachtung an
den Vorhabenträger weitergeleitet.
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Nr.
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände Stellungnahme
Ergebnis der Prüfung /
Abwägungsvorschlag

zu
2.

weiter zu
Ministerium für
Wirtschaft, Verkehr,
Arbeit, Technologie
und Tourismus
des Landes S-H
Stellungnahme
vom 01.10.2019

zu 10.)
Die Ausführungen zur Berücksichtigung der
Verkehrsbelastungen auf der B 4 und den
damit zu erwartenden Immissionsbelastungen
für das Plangebiet sowie zu den Immissionen
durch den B-Plan induzierten Zusatzverkehr
werden seitens der Gemeinde Bönningstedt
zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen der bereits zum Vorentwurf er-
stellten gutachterlichen „Stellungnahme zum
Schutz des Geltungsbereiches vor Verkehrs-
lärm“ wurden mögliche Belastungen für das
Vorhabengebiet ermittelt und bewertet. Eine
planungsrechtliche Konsequenz konnte mit
der Vorentwurfsplanung nicht festgestellt wer-
den.
Mögliche Ansprüche an den Immissionsschutz
aufgrund des B-Plan induzierten Verkehrs
werden im Rahmen des RE-Entwurfs im
Rahmen der nachgeordneten Erschlie-
ßungsplanung zu prüfen sein.

Der Ausschuss von Forderungen zum Immis-
sionsschutz gegenüber dem Straßenbaulast-
träger der B 4 wird seitens der Gemeinde
Bönningstedt zur Kenntnis genommen und
beachtet.

Die Ausführungen und der Hinweis werden
seitens der Gemeinde Bönningstedt zur
Kenntnis genommen.
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Nr.
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände Stellungnahme
Ergebnis der Prüfung /
Abwägungsvorschlag

zu
2.

weiter zu
Ministerium für
Wirtschaft, Verkehr,
Arbeit, Technologie
und Tourismus
des Landes S-H
Stellungnahme
vom 01.10.2019

Ein städtebaulicher Änderungsbedarf ergibt
sich aus der Stellungnahme des MWVATT für
die vorbereitende Bauleitplanung nicht.
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Nr.
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände Stellungnahme
Ergebnis der Prüfung /
Abwägungsvorschlag

3. Hamburger
Stadtentwässerung
AöR und Hamburger
Wasserwerke GmbH
Stellungnahme
vom 30.09.2019

Die Ausführungen und Hinweise werden
zur Kenntnis genommen.
Die fachtechnischen Hinweise und Ausfüh-
rungen werden im Rahmen der vorbereiten-
den Bauleitplanung zur Kenntnis genommen
und im Rahmen der vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan in angemessener Form in der
Bauleitplanung wie folgt beachtet.

zu Hamburger Stadtentwässerung (HSE):
Die Ausführungen zur Übertragung der hoheit-
lichen Aufgaben der SW- und RW-Beseitigung
an die HSE werden zur Kenntnis genommen.

Die Feststellung, dass grundsätzliche Beden-
ken seitens der HSE zu den vorgelegten
gemeindlichen und zugleich vorhabenbezoge-
nen Planungszielen und Planinhalten wird
seitens der Gemeinde Bönning-stedt zur
Kenntnis genommen. Die nachfolgenden An-
regungen, Hinweise und Ausführungen wer-
den wie folgt in die Entwurfsplanung wie folgt
eingestellt:

zu Regenwasserableitung:
Die Ausführungen zu den an den Plangebiets-
rändern vorhandenen RW-Kanälen werden
zur Kenntnis genommen und wurden im Zuge
der Erstellung des „Entwässerungskonzeptes“
beachtet. Die Ausführungen zu den zulässi-
gen Einleitmengen bzw. zu der gesamt zuläs-
sigen abzuleitenden Niederschlagswasser-
menge werden zur Kenntnis genommen.
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Nr.
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände Stellungnahme
Ergebnis der Prüfung /
Abwägungsvorschlag

zu
3.

weiter zu
Hamburger
Stadtentwässerung
AöR und Hamburger
Wasserwerke GmbH
Stellungnahme
vom 30.09.2019

Die Feststellung, dass die vorangestellten
Maßgaben der HSE bezüglich der maximalen
Regenwassereinleitmengen zutreffend im B-
Plan-Vorentwurf berücksichtigt worden sind,
wird seitens der Gemeinde Bönningstedt zur
Kenntnis genommen.

zu Schmutzwasserableitung:
Die Mitteilung, dass das im Vorhabengebiet
anfallende Schutzwasser schadlos und sicher
in den SW-Kanal in der B4 abgeführt werden
kann, wird zur Kenntnis genommen und wur-
den im Zuge der Erstellung des „Entwässe-
rungskonzeptes“ auch dementsprechend be-
rücksichtigt.

zu SW-Kanal auf Privatgrund:
Die Ausführungen bezüglich der über privaten
Grund verlaufenden SW-Leitung wird zur
Kenntnis genommen.

Die Ausführungen bezüglich der Fortführung
der privaten Grundstücksentwässerungslei-
tung als öffentlichen Schmutzkanal wird sei-
tens der Gemeinde Bönningstedt zur Kenntnis
genommen.

betrifft nicht die vorbereitende Bauleitplanung
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Nr.
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände Stellungnahme
Ergebnis der Prüfung /
Abwägungsvorschlag

zu
3.

weiter zu
Hamburger
Stadtentwässerung
AöR und Hamburger
Wasserwerke GmbH
Stellungnahme
vom 30.09.2019

Die Ausführungen und Hinweise werden sei-
tens der Gemeinde Bönningstedt und des
Vorhabenträgers zur Kenntnis genommen,
betreffen jedoch nicht die vorbereitende Bau-
leitplanung.

Der Hinweis wird seitens der Gemeinde Bön-
ningstedt zur Kenntnis genommen.

zu Hamburger Wasserwerke (HWW):
Die Feststellung, dass seitens der HWW keine
Bedenken gegen die vorgelegte Planung be-
stehen, wird auch im Rahmen der vorberei-
tenden Bauleitplanung zur Kenntnis genom-
men.

Die übersandten Lagepläne werden seitens
der Gemeinde Bönningstedt zur Kenntnis ge-
nommen und an der Vorhabenträger weiterge-
leitet.

Der Hinweis zur Berücksichtigung der Lei-
tungstrassen / Anlagen der HWW wird im
Rahmen des VEP Nr. 36 an den Vorhabenträ-
ger zur Beachtung und Berücksichtigung wei-
tergeleitet.
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Nr.
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände Stellungnahme
Ergebnis der Prüfung /
Abwägungsvorschlag

zu
3.

weiter zu
Hamburger
Stadtentwässerung
AöR und Hamburger
Wasserwerke GmbH
Stellungnahme
vom 30.09.2019

Die Hinweise und Ausführungen werden im
Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis
genommen und zur weiteren Beachtung im
Rahmen der nachgeordneten Erschlie-
ßungsplanung an den Vorhabenträger weiter-
geleitet.

Ein städtebaulicher Änderungsbedarf ergibt
sich aus der gemeinsamen Stellungnahme der
HSE und HWW für die vorbereitende Bauleitp-
lanung nicht.
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Nr.
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände Stellungnahme
Ergebnis der Prüfung /
Abwägungsvorschlag

4. BUND Kreisgruppe
Pinneberg
für den Landesver-
band SH e. V.
Stellungnahme
vom 23.09.2019

Die Ausführungen und Hinweise werden
zur Kenntnis genommen.
Die fachtechnischen Hinweise und Ausfüh-
rungen werden im Rahmen der vorbereiten-
den Bauleitplanung zur Kenntnis genommen
und im Rahmen der vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan in angemessener Form in der
Bauleitplanung wie folgt beachtet.

Der Hinweis auf eine fehlende Prüfung von
Alternativstandorten wird seitens der Gemein-
de Bönningstedt und des Vorhabenträgers zur
Kenntnis.
Im Zuge der Standortprüfung wurden mit der
Markt- und Standortanalyse (bulwiengesa,
10.04.2019) mögliche Alternativstandorte aus
städtebaulicher und einzelhandelsbezogener
Sicht bewertet.
„Danach werden für den zentralen und südli-
chen Siedlungsbereich von Bönningstedt ca.
500 bis 700 m für eine fußläufige Entfernung
zum Einzelhandel / Nahversorgung akzeptiert.
Somit sind der nördliche Ortsteil Winzeldorf
und der Bereich östlich der AKN um die Dorf-
straße und Hasloher Weg fußläufig nicht ab-
gedeckt, eignen sich aufgrund der geringen
Einwohner-/Nachfrageplattform jedoch nicht
für die Ansiedlung eines Nahversorgers.
Auch aus dem im Süden gelegenen Sied-
lungsgebiet ist nur eine eingeschränkte Er-
reichbarkeit der bestehenden Lebensmittel-
märkte gegeben.
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Nr.
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände Stellungnahme
Ergebnis der Prüfung /
Abwägungsvorschlag

zu
4.

weiter zu
BUND Kreisgruppe
Pinneberg
für den Landesver-
band SH e. V.
Stellungnahme
vom 23.09.2019

Mit der geplanten Verlagerung des Lebensmit-
telmarktes näher an den Ortskernbereich, be-
steht die Chance, die Nahversorgung in die-
sem Bereich zu verbessern.“
Somit wurden in der Projektentwicklung aus-
schließlich Standorte in Betracht gezogen, die
eine Nähe zum Ortskern-bereich aufweisen.
Somit kamen lediglich der Bereich der ehem.
Gärtnerei und der Tankstelle / Kfz-Werkstatt in
Betracht, wobei lediglich die Betriebsflächen
der Gärtnerei unter Hinzu-erwerb randlicher
Flächen ausreichend in der Flächengröße für
den geplanten Nah-versorger war. Für den
Standort der ehem Gärtnerei wurden dann auf
der Planungs-ebene unterschiedliche
Planungskonzepte geprüft und das
vorliegende Konzept für die förmliche
Bauleitplanung ausgewählt.

Die Ausführungen zum Verlust von altem
Baumbestand werden zur Kenntnis genom-
men.
Die Ausführungen zu den unterschiedlichen
Funktionen der Großbäume entsprechen dem
allgemeinen Kenntnisstand und wurden nach
Auffassung und Kenntnis der Gemeinde in für
das Planvorhaben geeigneter Weise in der
Planung, insbesondere im Umweltbericht,
thematisiert. Auch ist es der Gemeinde be-
wusst, dass die ökologischen Funktionen ei-
nes alten Baums nicht wirklich 1:1 mit denen
eines jungen vergleichbar sind.
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Nr.
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände Stellungnahme
Ergebnis der Prüfung /
Abwägungsvorschlag

zu
4.

weiter zu
BUND Kreisgruppe
Pinneberg
für den Landesver-
band SH e. V.
Stellungnahme
vom 23.09.2019

Entgegen den Aussagen in der Stellungnah-
me können die sonstigen geplanten Maßnah-
men wie die Fassadenbegrünung, die Pflan-
zung von Hecken und Einzelbäumen sowie
Gehölzgruppen und das sonstige Anlegen von
Grünflächen allerdings zu einer Minimierung
der stattfindenden Eingriffe führen. Anders als
in der Stellungnahme ausgeführt geht die
Gemeinde Bönningstedt jedoch davon aus,
dass die für die Baumpflanzungen vorgesehe-
nen Grünflächen / Standorte ausreichend groß
bemessen sind, damit sich die Bäume
habitusgerecht entwickeln können.

Die Ausführungen und Hinweise bezüglich
einer möglichen Zweigeschossigkeit im Zuge
eines flächenschonenden Gewerbebaus wer-
den seitens der Gemeinde Bönningstedt zur
Kenntnis genommen; betreffen jedoch nicht
die vorbereitende Bauleitplanung.

Klimaschutz
zu Solarenergie
Die Ausführungen zur Förderung des Klima-
schutzes werden seitens der Gemeinde Bön-
ningstedt Kenntnis genommen, betreffen je-
doch nicht die vorbereitende Bauleitplanung
und werden daher im Rahmen der vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanung in die Abwä-
gung einzustellen sein.
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Nr.
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände Stellungnahme
Ergebnis der Prüfung /
Abwägungsvorschlag

zu
4.

weiter zu
BUND Kreisgruppe
Pinneberg
für den Landesver-
band SH e. V.
Stellungnahme
vom 23.09.2019

betrifft nicht die vorbereitende Bauleitplanung

zu Kleinklima
Die Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen, können jedoch in dem vorgetrage-
nen Maße in der Bebauungsplanung nicht
berücksichtigt werden.
Es ist zutreffend, dass auf den Stellplatzflä-
chen keine Begrünung vorgesehen ist. In die-
sem Zusammenhang ist es auch wichtig zu
beachten, dass zur Sammlung und Retention
des Oberflächenwassers unterirdische Spei-
cherkästen in umfänglicher Anzahl und Aus-
dehnung erforderlich sein werden.
Wie der Begründung zum Vorentwurf zu ent-
nehmen ist, ist es aus entwässerungstechni-
scher Sicht erforderlich, da nur ein gedrossel-
ter Abfluss des Niederschlagswassers möglich
ist, flächenhaft Speicherboxen in den mittig
auf dem Vorhabengebiet zur Verfügung ste-
henden Stellplatzflächen anzuordnen. Zum
Schutz der Speicherboxen ist die Bepflanzung
darüber nicht möglich. Demzufolge werden die
zur Verfügung stehenden Randbereiche für
eine differenzierte Begrünung entsprechend
dem dargelegten Begrünungskonzept genutzt.
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Nr.
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände Stellungnahme
Ergebnis der Prüfung /
Abwägungsvorschlag

zu
4.

weiter zu
BUND Kreisgruppe
Pinneberg
für den Landesver-
band SH e. V.
Stellungnahme
vom 23.09.2019

zu Mobilität
Die Ausführungen zu einer klimaschonenden
Mobilität werden seitens der Gemeinde Bön-
ningstedt zur Kenntnis genommen, betreffen
jedoch nicht die vorbereitende Bauleitplanung
und sind dementsprechend zum VEP Nr. 36 in
die Abwägung dort einzustellen.

Die Bitte wird zur Kenntnis genommen und
verwaltungsseitig bzw. durch den hierfür Be-
auftragten berücksichtigt.
Im Zuge der Digitalisierung erfolgt die Über-
sendung des Abwägungsergebnisses (zu-
nächst) ausschließlich per E-Mail.

Ein städtebaulicher Änderungsbedarf ergibt
sich aus der Stellungnahme des BUND für die
vorbereitende Bauleitplanung nicht.
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Nr.
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände Stellungnahme
Ergebnis der Prüfung /
Abwägungsvorschlag

5. Archäologisches
Landesamt S-H
Erlass
vom 19.09.2019

Die Feststellung und der Hinweis werden
zur Kenntnis genommen.
Die Feststellung, dass der vorgelegten
gemeindlichen Planung seitens des ALSH
zugestimmt wird, wird seitens der Gemeinde
Bönningstedt zur Kenntnis genommen.
Der Sachverhalt war bereits mit der Vorent-
wurfsplanung in die Begründung aufgenom-
men worden und bleibt mit der Entwurfspla-
nung unverändert bestehen.

Der Hinweis und die Ausführungen zum Um-
gang bei unvermuteten Funden werden sei-
tens der Gemeinde Bönningstedt zur Kenntnis
genommen und zur Beachtung im Rahmen
der Vorhabenrealisierung an den Vorhaben-
träger bzw. an den Ausführenden weitergege-
ben.
Der Sachverhalt wurde bereits in die Begrün-
dung aufgenommen und demzufolge auch in
der vorbereitenden Bauleitplanung in ange-
messener Weise beachtet.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Ein städtebaulicher Änderungsbedarf ergibt
sich aus der Stellungnahme des Archäologi-
schen Landesamtes für die vorbereitende
Bauleitplanung nicht.
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Nr.
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände Stellungnahme
Ergebnis der Prüfung /
Abwägungsvorschlag

6. Der Landrat des
Kreises Pinneberg,
FB Service, Recht
und Bauen,
Regionalplanung
und Europa
im Rahmen der
Planungsanzeige
Stellungnahme
vom 17.09.2019

Die Ausführungen werden zur Kenntnis
genommen.

Die Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen.

Die Gemeinde Bönningstedt nimmt zur Kennt-
nis, dass aus kreisplanerischer Sicht zu der
gemeindlichen Planung keine grundsätzlichen
Bedenken bestehen.

Der Hinweis wird verwaltungsseitig zur Kennt-
nis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Nr.
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände Stellungnahme
Ergebnis der Prüfung /
Abwägungsvorschlag

7. Handwerkskammer
Lübeck
Stellungnahme
vom 04.09.2019

Die Ausführungen und Hinweise werden
zur Kenntnis genommen.
Die Feststellung, dass zu der gemeindlichen
Bauleitplanung keine Bedenken bestehen,
wird seitens der Gemeinde Bönningstedt zur
Kenntnis genommen. Die vorgetragenen An-
regungen werden in die Entwurfsplanung wie
folgt eingestellt.
Der Hinweis auf sachgerechten Wertausgleich
bei Beeinträchtigung von Handwerksbetrieben
wird seitens der Gemeinde Bönningstedt auch
im Rahmen der vorbereitenden Bauleitpla-
nung zur Kenntnis genommen.
Entsprechend den Arbeiten zur nunmehr pa-
rallel anstehenden „Entwurfsplanung“ in Ver-
bindung mit den Untersuchungen zum VEP
Nr. 36 (z.B. Immissionsschutz, Verkehr, Ent-
wässerung und Erschließung), die bereits mit
Blick auf die Vorentwurfsplan-ung durchge-
führt worden sind, sowie unter Berücksichti-
gung der Stellungnahmen von Behörden und
sonstigen Planungsträgern zu Belangen des
Immissionsschutzes, des Verkehrs usw., kann
die Gemeinde Bönningstedt auch in der vor-
bereitenden Bauleitplanung davon ausgehen,
dass durch die Planung einer gewerblichen
Entwicklung für den Bereich der ehem. Gärt-
nerei Gewerbebetriebe nicht über das heutige
Maß hinaus betroffen sein werden, so dass
sich nach derzeitigem Kenntnisstand hieraus
im Rahmen der Bauleitplanung kein
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Nr.
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände Stellungnahme
Ergebnis der Prüfung /
Abwägungsvorschlag

zu
7.

weiter zu
Handwerkskammer
Lübeck
Stellungnahme
vom 04.09.2019

weiterer Handlungsbedarf für die Gemeinde
Bönningstedt ergeben wird.

Ein städtebaulicher Änderungsbedarf ergibt
sich aus der Stellungnahme der Handwerks-
kammer Lübeck für die vorbereitende Bau-
leitplanung nicht.
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Nr.
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände Stellungnahme
Ergebnis der Prüfung /
Abwägungsvorschlag

8. Bundesamt für
Infrastruktur,
Umweltschutz und
Dienstleistungen
der Bundeswehr,
Referat Infra I 3
Stellungnahme
vom 06.09.2019

Die Ausführungen und Hinweise
werden zur Kenntnis genommen.
Die fachtechnischen Hinweise und Ausfüh-
rungen werden im Rahmen der vorbereiten-
den Bauleitplanung zur Kenntnis genommen
und im Rahmen der vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan in angemessener Form in der
Bauleitplanung wie folgt beachtet.

Der Hinweis auf die Funktion der B4 für die
Bundewehr wird seitens der Gemeinde zur
Kenntnis genommen und bei der weiteren
Projektentwicklung beachtet.

Die Ausführungen zur Berücksichtigung erfor-
derlicher Richtlinien werden seitens der Ge-
meinde Bönningstedt zur Kenntnis genommen
und zur Beachtung bei der Erstellung der Er-
schließungsplanung zum VEP Nr. 36 an den
Vorhabenträger weitergeleitet.

Der Hinweis auf die Beteiligung des Logistik-
zentrum der Bundeswehr wird durch die Ge-
meinde Bönningstedt zur Beachtung an den
Vorhabenträger weitergereicht.

Ein städtebaulicher Änderungsbedarf ergibt
sich aus der Stellungnahme der Bundeswehr
für die vorbereitende Bauleitplanung nicht.
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Nr.
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände Stellungnahme
Ergebnis der Prüfung /
Abwägungsvorschlag

9. Landesplanungs
behörde im
Ministerium für
Inneres, ländliche
Räume und
Integration
des Landes SH
Erlass vom
19.09.2019

Die Ausführungen und Maßnahmen /
Empfehlungen werden zur Kenntnis
genommen.
Die einzelhandelsrelevanten Hinweise und
Ausführungen werden seitens der Gemeinde
Bönningstedt zur Kenntnis genommen und im
Rahmen der vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan und demzufolge auch in der Bauleit-
planung wie nachfolgend behandelt beachtet.

Die zitierten Planungsziele, wie in der „Vor-
entwurfsplanung“ dargelegt und begründet,
werden bestätigt und bleiben für die „Ent-
wurfsplanung“ unverändert.

Die Ausführungen zur Abgrenzung des Plan-
geltungsbereiches werden bestätigt, auch für
die „Entwurfsplanung“.

Die Planungsziele der parallel in Aufstellung
befindlichen 36. Änd.- FNP werden bestätigt.

Die Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und bestätigt.
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Nr.
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände Stellungnahme
Ergebnis der Prüfung /
Abwägungsvorschlag

zu
9.

weiter zu
Landesplanungs
behörde im
Ministerium für
Inneres, ländliche
Räume und
Integration
des Landes SH
Erlass vom
19.09.2019

Die Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und wurden bei der Projektentwick-
lung berücksichtigt.

Der Verweis auf die zu berücksichtigenden
übergeordneten Planungen wird zur Kenntnis
genommen. Diese sind in die Planentwicklung
eingestellt worden.

Die Ausführungen werden zur Kenntnis
genommen.

Die Ausführungen werden zur Kenntnis
genommen.
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Nr.
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände Stellungnahme
Ergebnis der Prüfung /
Abwägungsvorschlag

zu
9.

weiter zu
Landesplanungs
behörde im
Ministerium für
Inneres, ländliche
Räume und
Integration
des Landes SH
Erlass vom
19.09.2019

Die Ausführungen werden zur Kenntnis
genommen

Die Ausführungen werden zur Kenntnis
genommen

Die nachstehenden Voraussetzungen wurden
in der Projektentwicklung weiterführend ge-
prüft und entwickelt.

Die Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und wurden in der Projektentwick-
lung weiter entwickelt.
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Nr.
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände Stellungnahme
Ergebnis der Prüfung /
Abwägungsvorschlag

zu
9.

weiter zu
Landesplanungs
behörde im
Ministerium für
Inneres, ländliche
Räume und
Integration
des Landes SH
Erlass vom
19.09.2019

Die Ausführungen und aus der Vorentwurfs-
planung zum vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan Nr. 36 zitierten Angaben zu Ver-
kaufsflächen und zum Verzicht auf bestehen-
de Rechte am südlichen Altstandort werden
bestätigt.

Seitens der Gemeinde Bönningstedt und des
Vorhabenträgers wird zur Kenntnis genom-
men, dass unter Beachtung der zu Ziffer 1. bis
3. Ziele der Raumordnung den gemeindlichen
Planungen nicht mehr entgegenstehen wer-
den.
Die Erfüllung der Maßgaben kann im Rahmen
der vorhabenbezogenen Bebauungsplanung
wie folgt sichergestellt werden:
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Nr.
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände Stellungnahme
Ergebnis der Prüfung /
Abwägungsvorschlag

zu
9.

weiter zu
Landesplanungs
behörde im
Ministerium für
Inneres, ländliche
Räume und
Integration
des Landes SH
Erlass vom
19.09.2019

zu 1.
Die Maßgabe wird beachtet.

zu 2.
Die Maßgabe wird unter Einbeziehung der
Landesplanungsbehörde und unter Berück-
sichtigung noch ausstehender rechtlicher Prü-
fungen durch den Kreis Pinneberg und deren
Umsetzung berücksichtigt.

zu 3.
Die Maßgabe wurde mit Mitteilung der Lan-
desplanungsbehörde in Rückabstimmung mit
dem Referat Städtebau und Ortsplanung,
Städtebaurecht in eine Empfehlung um ge-
wandelt, die mit der Entwurfsplanung berück-
sichtigt werden kann und wird.

Die Hinweise werden im Rahmen der vorha-
benbezogenen Bebauungsplanung zur
Kenntnis genommen.
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Nr.
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände Stellungnahme
Ergebnis der Prüfung /
Abwägungsvorschlag

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

zu
9.

weiter zu
Landesplanungs
behörde im
Ministerium für
Inneres, ländliche
Räume und
Integration
des Landes SH
Erlass vom
19.09.2019,
ergänzt um Mail
vom 26.09.2019

Die Landesplanungsbehörde wurde gebeten,
die vorangestellte Maßgabe 3. inhaltlich auf
die Notwendigkeit hin zu überprüfen.

Der Verzicht auf eine Maßnahme und Be-
handlung der geplanten Nutzung des Back-
shops nunmehr als Empfehlung / Hinweis wird
im rahmen der vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanung zur Kenntnis genommen.

Die Ausführungen werden seitens der Ge-
meinde Bönningstedt zur Kenntnis genommen
und mit der Entwurfsplanung zur vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanung entsprechend
der berücksichtigt.
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Nr.
Behörden / TÖB`s

Naturschutzverbände Stellungnahme
Ergebnis der Prüfung /
Abwägungsvorschlag

zu
9.

weiter zu
Landesplanungs
behörde im
Ministerium für
Inneres, ländliche
Räume und
Integration
des Landes SH
Erlass vom
19.09.2019,
ergänzt um Mail
vom 26.09.2019

Die Empfehlung wird mit der „Entwurfspla-
nung“ zum vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan Nr. 36 wie folgt beachtet:
Zulässig sind im Teilgebiet SO 1 ein „Lebens-
mitteldiscountmarkt“ mit einer maximalen
Gesamtverkaufsfläche von 1.270 m², wobei
Randsortimente auf maximal 15 % dieser Ge-
samtverkaufsfläche begrenzt sind und ein
„Drogeriemarkt“ mit einer Verkaufsfläche von
650 m² zulässig.
Außerdem ist innerhalb des Plangebiets im
Teilgebiet SO 2 ein „Backshop mit gastrono-
mischer Nutzung“ mit einer maximalen Nutz-
fläche von 210 m² zulässig.
Die Gemeinde Bönningstedt und der Vorha-
benträger gehen davon aus, dass somit alle
Voraussetzungen für eine landesplanerisch
genehmigungsfähige Planung erbracht wor-
den sind und einer Genehmigung der 36. Än-
derung des Flächennutzungsplanes überge-
ordnete nicht entgegenstehen sollten.


